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Allgemeine 
Informationen

• Veranstalter: SV Bergwacht Rohren

• Teilnahmeberechtigte:

⚬ Max. 45 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 

bis 16 Jahren

⚬ Mitgliedschaft in der Bergwacht ist zwingend

erforderlich

⚬ Anmeldeschluss: 01. Dezember 2024

⚬ Anmeldefrist kann bei Bedarf verlängert

werden



Betreuungs-
und Küchen-
personal

• Alexander Lauscher

• Antonio Maaßen

• Britta Scheffen

• Christian Krings

• Christopher Gabbert

• Dagmar Krings-Schütt

• Harry Braun

• Katja Lauscher

• Marie-Lena Maaßen

• Max Koll

• Miriam Braun

• Philipp Allwissner

• Regina Allwissner

• Simone Gabbert

• Thomas Scheffen



Unsere
Unterkunft…



Aufenthaltsort/
Unterkunft

• Lage: 

⚬ Im idyllischen Ort Spielmannsau, südlich von 

Oberstdorf, im Trettachtal

⚬ Ruhige Lage ohne Durchgangsverkehr (Zugang

nur für Anwohner und Gäste mit

Sondergenehmigung)

⚬ Entfernung zu Oberstdorf: ca. 10 km 

(regelmäßiger Busverkehr)

• Unterkunft:

⚬ Mountain Hostel Valley

⚬ Historisches, rustikales Holzblockhaus mit

einfachem Komfort



Aufenthaltsort/
Unterkunft

• Unterbringung: 

⚬ Mehrbettzimmer für gemeinschaftliches

Erlebnis

⚬ Schlicht eingerichtete Zimmer mit sauberer, 

gemeinschaftlicher Sanitäranlage

⚬ Großzügige Aufenthaltsräume für Spiele und 

Freizeitaktivitäten

⚬ Bettwäsche wird gestellt, Handtücher müssen

mitgebracht werden



Unterkunft/
Hausordnung

• Strenge Regeln aufgrund direkter Nähe zu

Nachbarn: 

⚬ Ruhezeiten zwischen 12:00 Uhr – 14:00 Uhr

und zwischen 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

⚬ Musikgeräte sind ab 20:00 Uhr auf 

Zimmerlautstärke zu stellen

⚬ Große Wiese vor dem Hostel darf nicht

betreten werden

⚬ Nasse Kleidung darf nicht über die 

Balkonbrüstung gehangen werden

⚬ Zimmer sind besenrein zu hinterlassen und 

die Bettwäsche muss abgezogen warden

⚬ Teilnehmer sind für ordentlich gepflegte

Zimmer selbst verantwortlich



Verpflegung • Art der Verpflegung: 

⚬ Vollpension mit abwechslungsreichen

Mahlzeiten und Tischgetränken

⚬ Selbstversorgung mit Küchenpersonal-Team

• Küchendienst:

⚬ Beteiligung der teilnehmenden Kinder an 

Küchendienst und Aufräumarbeiten

• Mini-Kiosk:

⚬ Verkauf von Softdrinks, Süßigkeiten und 

Snacks durch die Betreuer in eigenem Mini-

Kiosk

⚬ Kein Supermarkt in der Nähe, daher

organisierte Versorgung vor Ort



An- und Abreise • Hinfahrt: 

⚬ Nachtfahrt im modernen Reisebus am 01. 

August 2024 ab 22.30 Uhr an der Kirche

⚬ Ankunft am 02. August gegen 8.00 Uhr

⚬ Weitertransport vom Parkplatz zur Unterkunft

• Rückfahrt:

⚬ Abfahrt am 09. August gegen 9.30 Uhr, 

Ankunft in Rohren gegen 18.30/19.00 Uhr

• Bus:

⚬ Moderner Fernreisebus der Firma Zeimers

(Eupen), steht während der gesamten Fahrt für

Ausflüge vor Ort zur Verfügung



Leistungen im 
Überblick

• Leistungen für die Teilnehmer:

⚬ Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus

⚬ Unterbringung im Selbstversorgerhaus in 

Mehrbettzimmern

⚬ Vollpension inklusive Tischgetränke

⚬ Betreuung durch qualifiziertes Personal

⚬ Tägliche Programmgestaltung (Wandern, 

Sport, Basteln, Spielen, etc.)

⚬ Versicherungsschutz



Kosten und 
Zahlungs-
bedingungen

• Kosten für die Teilnahme:

⚬ Voraussichtlich 400 € pro Teilnehmer

⚬ Mögliche Reduzierung durch Förderanträge

(Informationen folgen)

• Zahlungsfristen:

⚬ Anzahlung von 100 € (ab 01. Januar 2025 

bis 01. März 2025)

⚬ Restzahlung bis spätestens 01. Juni 2025



Regeln und 
Sicherheits-
bestimmungen

• Verhalten und Regeln:

⚬ Anweisungen der Betreuer sind zu befolgen, 

Mitarbeit bei der Selbstversorgung

erforderlich

⚬ Smartphones erlaubt, aber mit speziellen

Nutzungsrichtlinien (müssen unterschrieben

werden)

⚬ Verboten: Waffen, Alkohol, Drogen, Energy-

Drinks

• Gesundheit und Sicherheit:

⚬ Ausreichende Schwimmkenntnisse (Level: 

Bronze)

⚬ Medizinische Notfälle: Betreuungsteam ist

befugt, notwendige Maßnahmen zu ergreifen



Regeln zur 
Nutzung von 
Smartphones

• Grundsätzliches zur Handynutzung:

⚬ Erlaubnis: Smartphones sind grundsätzlich im

Ferienlager erlaubt.

⚬ Ziel: Minimierung der Nutzung, um das 

Gemeinschaftserlebnis zu fördern.

⚬ Abgabezeit: Handys werden jeden Abend ab 

20 Uhr eingesammelt (im Flugmodus/lautlos) 

und am nächsten Morgen zurückgegeben.

⚬ Handyfreie Zeiten: Während bestimmter

Aktivitäten (z. B. Sport, Ausflüge, 

Geländespiele) und nach Ermessen der 

Betreuer werden die Handys eingesammelt, 

um volle Konzentration und Spaß zu

gewährleisten.



Konsequenzen 
bei 
Regelverstoß

• Verstöße und Konsequenzen:

⚬ Entzug des Handys: Bei Verstößen gegen die 

Regeln wird das Handy für den Rest des 

Ferienlagers eingezogen

￭ Beispiele für Verstöße:

• Unerlaubte Nutzung während

“handyfreier” Zeiten und Aktivitäten

• nicht fristgerechte Abgabe

• Nutzung für unangemessene Inhalte

oder Verhalten (z.B. beleidigende

Nachrichten, peinliche Aufnahmen)

• Zugriff auf ungeeignete Inhalte (Gewalt, 

Pornografie) oder unangemessene

Social-Media-Nutzung



Kameranutzung 
und Fotos

• Fotografieren:

⚬ Erlaubt: Fotos zur Erinnerung sind erlaubt, 

solange respektvoll und angemessen

⚬ Verboten: Peinliche, beleidigende und 

unangemessene Fotos

• Veröffentlichung:

⚬ Regel: Fotos dürfen nur mit Einwilligung der 

betroffenen Personen geteilt werden; keine

Veröffentlichung auf Instagram, TikTok oder

Snapchat, höchstens Versenden über

WhatsApp an Familie oder untereinander



Anmeldung und 
Austausch

• Anmeldung:

⚬ Formulare auf www.bergwacht-rohren.de →

abzugeben bei Christopher Gabbert, Am Morje 9

• E-Mail-Verteiler

⚬ Nach Anmeldeschluss Erstellung eines E-Mail-

Verteiler mit allen Eltern, zwecks Mitteilung

aktuellster Nachrichten und Neuigkeiten

• WhatsApp-Gruppe

⚬ Erstellung einer WhatsApp-Gruppe mit den 

beteiligten Eltern zum Austausch wichtiger

Informationen oder Eindrücke während des 

Lagers

http://www.bergwacht-rohren.de/


Rücktritt und 
Ausschluss-
kriterien

• Rücktrittsregelung:

⚬ Anzahlung wird bei Rücktritt nach dem 01. 

März 2025 einbehalten

⚬ Nach dem 16. Juni 2025: Einbehaltung des 

vollen Betrags

⚬ Ersatzteilnehmer können Kosten übernehmen

⚬ Reiserücktrittsversicherung empfohlen

• Ausschlusskriterien:

⚬ Ausschluss bei Regelverstößen oder

nachhaltiger Störung des Gruppengefüges

(ohne Rückerstattung der Gebühren)

⚬ Abholung innerhalb eines Tages bei

Ausschluss erforderlich



Weitere Fragen?



Vielen Dank!


